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Studierendenwerk Thüringen  

Philosophenweg 22, 07743 Jena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

 

Bezeichnung der Leistung: Ersatz und Ergänzung Kassentechnik 

__________________________________________________________________________ 

Angebot für: Studierendenwerk Thüringen, Sachgebiet Informationstechnologie, 
Philosophenweg 20, 07743 Jena  

 

Anlagen: 

1. Angebotsschreiben     *verbleibt beim Bieter 
2. Bewerbungsbedingungen     *verbleiben beim Bieter 
3. Zusätzliche Vertragsbedingungen 
4. Leistungsbeschreibung / Preisblatt 
5. Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs 1 Satz 1 
6. Erläuterung zur Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz 
7. Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen 
8. Erklärung der Bietergemeinschaft 

 

1. Vorbemerkung 
 
Es ist beabsichtigt, die in der beiliegenden Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im 
Namen und für Rechnung des Studierendenwerkes Thüringen 
 

☒ zu vergeben 

☐ in Form einer Rahmenvereinbarung zu vergeben 
 

2. Angebotseinreichung 
 
Insofern Sie bereit sind, die Lieferung/Leistung auszuführen, werden Sie gebeten, ein schriftliches 
Angebot zu fertigen und dieses innerhalb der Angebotsfrist ausgefüllt  
elektronisch über das eVergabe Portal unter www.evergabe.de in Textform einzureichen. 
 

Datum der Versendung: 15.07.2025 

 
Vergabenummer: StwTh-2025-022-H 
 
Vergabeart: 
☒ Öffentliche Ausschreibung 
 
Einzureichen bis: (Angebotsfrist) 

 
Datum: 08.08.2025 

 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
 

Voraussichtliche Ausführungsfrist: 
 
Beginn: 25.08.2025 
 
 
Zuschlagsfrist endet am 30.09.2025 
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Für Ihre Angebotsabgabe sind das beiliegende Angebotsschreiben, die 
Leistungsbeschreibung / Preisblatt, die Zusätzlichen Vertragsbedingungen und die 
Besonderen Vertragsbedingungen mit den geforderten Anlagen bis zum 
Einreichungstermin in elektronischer Form einzureichen. 
 

3. Bieterkommunikation 
 
Jegliche Art der Kommunikation zwischen den Interessenten und dem Studierendenwerk 
Thüringen, findet ausschließlich elektronisch über das eVergabe Portal statt.  
Mündliche oder schriftliche Kommunikation über Brief, Fax oder E-Mail ist nicht möglich.  
 
Das Studierendenwerk Thüringen behält sich vor, Fragen so umzuformulieren, dass die Identität 
des Fragenstellers nicht erkennbar wird. Die interessierten Unternehmen werden jedoch gebeten, 
bei der Formulierung der Fragen von vornherein zu berücksichtigen, dass diese zusammen mit den 
Antworten allen interessierten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Fragen der 
interessierten Unternehmen werden zeitnah beantwortet.  
 

4. Begleitschreiben 
 
Von der Erstellung von Begleitschreiben, welche durch den Bieter dem Angebot gelegentlich 
beigefügt werden, ist grundsätzlich abzusehen. 
 

5. Eignungsnachweise 
 
Der Bieter hat mit Angebotsabgabe nachzuweisen, dass er zur Erbringung der Leistung die 
erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Gesetzestreue und Zuverlässigkeit besitzt. 
 

☒ Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen 

☒ Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz gemäß § 8 Abs 1 Satz 1 

☒ Erklärung der Bietergemeinschaft 

 
6. Losbildung 

 

☐ Eine Losbildung ist vorgesehen. Es kann ein Angebot für ein oder mehrere Lose abgegeben 

werden. 

☒ die Gesamtleistung ist nicht in Lose aufgeteilt. 

 
7. Fristen 

Ablauf der Angebotsfrist:   08.08.2025 um 10.00 Uhr 

Vorabinformation:   15.08.2025 

Zuschlagserteilung:   25.08.2025 

Bindefrist    30.09.2025 

Ausführungsbeginn:  25.08.2025 

 

8. Zuschlag 
 
Der Zuschlag wird auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot 
gemäß § 43 UVgO erteilt. Auschlaggebendes Kriterium sind die Angebotspreise. 
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9. Aufhebung von Vergabeverfahren 
 
Der Auftraggeber behält sich vor, das Verfahren ganz oder teilweise aufzuheben; er unterliegt 
keinem Kontrahierungszwang. Auf § 48 UVgO wird hingewiesen. 
 

10. Nebenangebote 
 

☐ Nebenangebote sind zugelassen 

☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen 

 
11. Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen 

 
Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig und können zum 
Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. 
 

12. Unterrichtung der Bieter 
 
Mit der Abgabe eines Angebotes unterliegen Sie den Bestimmungen über nicht berücksichtigte 
Angebote nach § 46 UVgO. 


